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EU-Kreislaufwirtschaftspaket

Änderungen AbfallRRL, VerpackRL, DepRL und div. SonderbereichsRL

vom 14.6.2018, Abl. EU L 150, S. 109/141/100/93.

I. AbfallRRL

- neue Definitionen (Siedlungsabfall, Bioabfall, Verwertungsverfahren, Verfüllung)

- Regelungen zu Nebenprodukt- Abfallende- Kriterien

- Erweiterte Herstellerverantwortung (konkretisierende Anforderungen an die

Produktverantwortung (Systeme)

- ausgeweitete Getrenntsammlungspflichten und Quoten (Siedlungsabfälle: 55% (bis

2025); 65%(bis 2035)

- Berechnungsmethoden der Recyclingquoten (output orientiert)
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- Verschärfung und Ausdehnung der Getrenntsammlungspflichten für Abfälle zur

Verwertung (insbes. Bioabfälle; gefährliche Haushaltsabfälle u. Alttextilien ab

2025)

- Maßnahmen der MS zur Abfallvermeidung:

Verringerung der Verschwendung von Lebensmitteln (Ziel: Halbierung bis

2030)

Bekämpfung der Vermüllung der Meere (Ansatz an den Produkten, die

Hauptquellen der Verschmutzung)

Aufbau einer Datenbank durch die ECHA, um gefährliche Inhaltsstoffe in

Erzeugnissen transparent zu machen, mit dem Ziel, diese zu senken
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II. VerpackRL

erhöhte Anforderungen hinsichtlich der Vermeidung von Abfällen, der Förderung der

Wiederverwendung (Mehrweg) und der Quoten für Recycling, z.B.

Verpackungen: 65% (bis 2025), 70% (bis 2030)

Plastik: 50% (bis 2025), 55% (bis 2030)

Glas: 70% (bis 2025), 75% (bis 2030)

PPK: 75% (bis 2025)

Eisenmetall: 70% (bis 2025), 80% (bis 2030)

Holz: 25% (bis 2025), 30% (bis 2030)
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III. DepRL

Anpassung Begriff für die Deponie nicht zugelassene Abfälle

Ziel, ab 2030 keine Abfälle auf Deponien, die sich für Recycling oder andere Formen der

Verwertung eignen

Begrenzung der Ablagerung von Siedlungsabfällen (max. 10% ab 2035);

Fristverlängerung unter bestimmten Voraussetzungen möglich

EU-Legislativpaket ist bis zum 4.7.2020 in nationales Recht umzusetzen !
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Kunststoffstrategie

 Entwurf einer RL über die Verringerung der Auswirkungen von Kunststoffprodukten auf

die Umwelt (Ein-Weg-Plastik) vom 28.5.2018

Maßnahmen zur Reduzierung des Verbrauchs von 10 Gruppen an Einweg-

Kunststoffartikeln, die am häufigsten an europäischen Stränden zu finden sind (z.B.

Einweg-Strohhalm)

 Diese umfassen:

Beschränkung des Inverkehrbringens

Kennzeichnung als „Einweg“

Herstellerverpflichtungen an Säuberungen

Getrenntsammlungspflicht für bestimmte Einweggetränkeverpackungen

Bestimmte Produktanforderungen

 Stand: Trilog zwischen EP, Rat und Kommission
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Umsetzung Legislativpaket Abfallwirtschaft

Verfahrensstand:

• BMU arbeitet an einem umfangreichen Artikelgesetz, das Novellierungen des
Kreislaufwirtschafts-, Batterie-, Elektro- und Verpackungsgesetz enthalten
soll

• Zudem sind Änderungen der Nachweis-, Deponie-, Altöl-, Altfahrzeug- und
ggf. GewerbeabfallVO geplant

Einschätzung:

• Schwerpunkt Zielquoten für Siedlungs- und Verpackungsabfälle und ihre
Berechnung

• Bzgl. Abfallvermeidung weiche/wirtschaftliche Instrumente

Bundesrecht
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Abgrenzung KrWG und Strahlenschutzrecht

 Umsetzung des „Verzahnungsansatzes“ in § 2 Abs. 3 KrWG:

KrWG gilt auch für die Entsorgung von Abfällen, die infolge eines Notfalls

iSd StrSchG radioaktiv kontaminiert sind oder sein können

 Von Bedeutung sind VO-Ermächtigungen in § 95 Abs. 1, 2 und 3 StrSchG,

sowie Notfallpläne nach §§ 98f. StrSchG

 § 95 Abs. 4 StrSchG: „Sonder-örE“ für Entsorgung infolge notfallbedingter

Kontamination entstandener radioaktiver Abfälle

 Wichtig: bei Aufstellung der Notfallpläne enges Zusammenwirken mit

Strahlenschutzbehörden



Schleswig-Holstein. Der echte Norden. 11

VerpackG ist am 1.1.2019 vollständig in Kraft getreten

 Bedeutung der Übergangsregelung nach § 35 Abs. 3 VerpackG :

 Liegen zum 1.1.2019 noch keine neuen Abstimmungsvereinbarungen

vor, gelten die alten längstens zwei Jahre fort, wenn sie

Anforderungen nach § 22 VerpackG entsprechen

 Wichtig: gilt nur für Vereinbarungen mit Laufzeit über den 1.1.2019 hinaus!

 Rahmenvorgabe nach § 22 Abs. 2 VerpackG:

 Durchbrechung des Kooperationsprinzips!

 Sammlung LVP: Art, Größe und Häufigkeit

 Geeignet, technisch möglich, wirtschaftlich zumutbar, Standard der

Restabfallentsorgung des örE ist Obergrenze

Vollzug Verpackungsgesetz
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Aktuelle Rechtsprechung des BVerwG

Kein Klagerecht für örE auf Grundlage des KrWG (7 C 23.16 vom

27.9.2018)

Anlass: Klage eines örE (Anstalt) auf Erlass einer

Unterlassungsverfügung der zuständigen Behörde nach § 18 Abs. 5

KrWG wegen mangelnder Voraussetzungen des § 17 Abs. 2 Nr. 4, Abs.

3 KrWG („Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit des örE“)

BVerwG: Klage unzulässig, da genannte Norm örE keine hinreichende

subjektive Rechtsposition vermittelt (Schutznormtheorie)

Konsequenz: kein einklagbares Abwehrrecht des örE wegen Gefährdung

seiner Funktionsfähigkeit im Hinblick auf gewerbliche Sammlungen!

BMU erwägt Änderung des KrWG
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Abfalleigenschaft von verunreinigtem Futtermais (7 C 34.15 vom
29.5.2018)

Anlass: importierter Futtermais war mit Schimmelpilzgift kontaminiert;
Importeur wandte sich gegen abfallrechtliche Verfügung

BVerwG: Zwangsabfall nach § 3 Abs. 4 KrWG wird bejaht; Gründe:

 Wegfall der Zweckbestimmung (parallel zu § 3 Abs. 3 S. 2 KrWG), da
nach gesetzlicher Vermutung aktueller Besitzer keine konkrete objektiv
realisierbare andere Nutzungsmöglichkeit darlegen konnte (EuGH:
andere Weiterverwendung außerhalb des Abfallrechtsregimes muss
„gewiss“ sein)

 Gefährdungspotential des kontaminierten Mais kann nur durch das
Abfallrechtsregime ausgeschlossen werden
(Verhältnismäßigkeitsgrundsatz), da insbes. keine spezialrechtlichen
Normen zur Beherrschung der Gefahr erkennbar.
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Gewerbliche Sammlung von Sperrmüll (7 C 9.16 und 7 C 10.16 vom

23.2.2018)

Anlass: Überlassungspflicht an den örE nach § 17 Abs. 1 KrWG bezieht sich auf

„gemischte Abfälle aus privaten Haushaltungen“; wird hiervon auch Sperrmüll erfasst?

BVerwG: nein! Konsequenz: Sperrmüll ist damit gewerblichen Sammlungen unter den

Voraussetzungen des § 17 Abs. 2 Nr. 4, Abs. 3 KrWG zugänglich

Begründung: entscheidend nicht differenzierte Nomenklatur in der AVV (20 03 01 vs. 20 03

07), sondern Entstehungsgeschichte und maßgebliches Unionsrecht: autarkie- und

nähebezogene Maßnahmen im Rahmen einer engen Auslegung des Art. 16 AbfallRRL u.

Art. 3 Abs. 5 AbfVerbrVO beschränken sich auf die Beseitigung und „gemischte

Siedlungsabfälle“, die auch der thermischen Verwertung zugeführt werden können, nicht

dagegen auf andere zur Verwertung bestimmte Abfälle.



Vielen Dank

für Ihre Aufmerksamkeit!
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